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Durch die K. Peſt Anſtalten
im Reg Bezirk Merſeburg,
in Rordhauſen, Halber-
ſtadt, Quedlinburg von
Aſchersleben: 22 Sgr. Jn
Den andern Orten 27 Sgr.

e

und Land.

(Redakterr C. G. Schwetſchke.

r. 91. Halle, Donnerstag den 19. April 1838.
gehe zLL.L-[IS]I«

Das 14te Stück der Geſetz Sammlung welches heute aus
gegeben wird enthält unter

Nr. 1834. den Vertrag zwiſchen Sr. Majeſtät dem Könige von
Preußen und Sr. Durchlaucht dem Fürſten zu Wal
deck und Pyrmont, über die fernere Vereinigung des
Fürſtenthums Waldeck mit Preußen zu einem uber-
einſtimmend en Zoll und Steuer Syſtem. Vom D.
Jan. d. J.

Berlin, den 17. April 1888.
Geſetz Sammlungs-Oebits-Comtoir.

Berlin, d. 17. April. Se. Excellenz der General Lieu-
tenont und ad inter. kommandirende General des 2ten Armee-
Korps, von Block, iſt von Stettin, der General Major und
Kommandeur der Garde-Jnfanterie, von Röder, von Tor-
gau, und der Fürſt Leonidas Galitzin, von St. Petersburg
hier angekommen.

Der Hof- Jägermeiſter, Freiherr von der Aſſeburg,
iſt nach Dresden von hier abgereiſt.

Köln, d. 12. April. Nachdem das von der Ueberſchwem-
mung vom 25 Febr. in den Feldern bei Worringen zuruckge-
bliebene Waſſer größtentheils verdunſtet oder in den Boden ge
drungen, iſt die Abſchätzung des Schadens durch Sachverſtändige
angeordnet worden. Letzterer beträgt an den Feldern 18,950 Thlr.
und an den Gebsuden 9594 Thlr. überhaupt alſo 28,544 Thlr.
Eilf Häuſer armer Einwobner ſind gänzlich zertrümmert, viele
ar dere aber bedeutend beſchädigt worden. Natürlich haben die
Wohnungen der Unbemittelten, der ſchwachen Konſtruktion hal
ber, am meiſten gelitten. Der Verein zur Unterßützung der Ver-
unglückten hat bereits Vieles zur Linderung der Noth gethan,
und iſt unabläſſig bemüht, ſeine disponibeln Mittel auf angemeſ-
ſene Weiſe zur Herſtellung der Wohnungen zu verwenden.

Wien, d. 10. April. Mit dem am letzten Sonnabend hier
angelangten Dampfſchiff „Arpad“ ſind die beiden fur Wien und
Berlin neu ernannten türkiſchen Geſandten Rifat- Bey und
Kiamil- Paſcha hier angekommen, und Beide hatten geſtern
ſchon eine Audienz bei dem Staats Kanzler Fürſten von Metter-
nich. Rifat Bey iſt ein Mann von etwa 33 Jahren freundlich
und munter Kiamil- Paſcha mag um ſechs Jahre älter ſein iſt
aber ebenfalls von gefaälligem Aeußern und im Beſitze angenehmer

Eigenſchaften. Sie ſprechen Beide nur Türkiſch; Kiamil Pa
ſcha ein wenig Slaviſch, ſind aber entſchloſſen, die franzöſiſche
Sprache zu erlernen, von welcher ſie bereits Vorkenntniſſe haben.
Beide zeigen große Wißbegierde und in dieſem ſehr hervortreten-
den Zuge ſpricht ſich deutlich genug der hauptſächliche Zweck ihrer
Sendung aus der, wie öfter ſchon in Berichten aus Konſtan-
tinopel angedeutet worden iſt, dahin geht, in jungen talentvollen
Männern durch ihre Sendung nach dem gebildeten Europa Liebe
für Civiliſation zu erwecken, um dieſelben ſpäter zur Durchführung
der Reform und Civiliſations- Pläne des Sultans zu verwen
den. Dieſer Zweck ſpricht ſich auch in der Wahl ihres Perſonals
aus das aus 25 meiſtens jungen Mannern beſteht. Die Sekre-
taire beider Geſandten ſind etwa 20 Jabr alt außerdem hat
Kiamil- Paſcha noch als Sekretair ſeinen Bruder, und einen Ar
menier als Dollmetſch bei ſich, der aber außer der türkiſchen nur
die franzöſiſche Sprache inne hat. Deutſch verſteht Niemand aus
ihrem Gefolge. Der turkiſche Botſchaftsrath Herr Maurojeny
war ihnen entgegengereiſt. Kiamil Paſcha wird 10 bis 12 Tage
hier verweilen und dann ſeine Reiſe nach Berlin fortſetzen.

Trieſt, d. 7. April. Am 4. April traf der frühere grie
chiſche Premier Miniſter von Rudhart mit ſeiner Familie,
nach einer ſehr beſchwerlichen Ueberfahrt, in der hieſigen Qua
rantaine ein, wurde aber ſchon vorgeſtern, wahrſcheinlich in Folge
der überſtandenen Muühſeligkeiten zur See, von einer gefährlichen
Lungenentzundung befallen, die zur Stunde einen ſehr bedenk-
lichen Charakter angenommen und die Familie und Freunde des
Kranken in die größte Beſorgniß geſetzt hat.

Belgien.
Bruſſel, d. 11. April. Man lieſt im Commerce Belge:

Ein heut aus Lüttich hier angekommener Reiſender überbringt die
Nachricht daß ein großer Theil ſeiner Freunde, die dem Biſchof
und Souverneur von Lüttich das Charivari gebracht, geſonnen
ſei, ſich nach Brüſſel zu begeben, um dem Miniſter des Jnnern,
Herrn de Theux, dieſelbe Ehre zu erweiſen. Dieſe jungen
Leute werden Keſſel, Kaſſerollen und andere wohltönende Jnſtru
mente mitbringen. Wie es heißt, werden ſie heute Abend hier
eintreffen und von ihren Brüſſeler Freunden empfangen werden.
Wir hoffen, daß die Obrigkeit die Hauptſtadt vor ſolchen Auf
tritten bewahren wird, wie ſcharf wir auch im Uebrigen dieſer im
Ounkein ſchleichenden Partei entgegentreten müſſen.



Großbritannien und Jrland.
London, d. 10. April. Die Vorbereitungen zur Krönung

der Königin nehmen jetzt die allgemeine Aufmerkſamkeit in
Anſpruch. Die heute Abend ausgegebene Hof Zeitung enthält
wieder eine Proklamation Jhrer Majeſtät, worin angekundigt
wird, daß die Krönungs Feierlichkeiten ſich diesmal auf diejeni
gen Ceremonien beſchränken ſollen, welche in der Weſtminſter
Abtei ſtattzufinden pflegen, jedoch unbeſchadet der Rechte und
Privilegien, welche mit den bei den anderen Ceremonien ſonſt uüb
lichen Dienſt Verrichtungen verknüpft ſind. Es wird alſo nicht
nur die feierliche Prozeſſion, ſondern auch das große Bankett in
der Weſtminſter Halle unterbleiben. Ob die Ceremonie des Hul-
digungskuſſes der Pairs und die Salbung ſtattfinden werden, dar-
über iſt noch nichts bekannt, doch glaubt man, daß die Königin
auch dieſer beiden Gebrauche gern überhoben ſein möchte. Außer
der oben erwahnten Proklamation befinden ſich in der heutigen

Hof- Zeitung auch drei Bekanntmachungen des Erb Land Mar
ſchalls Herzogs von Norfolk. Jn der erſten werden alle Pairs
und Pairinnen von Großbritannien und Jrland aufgefordert, ihre
Adreſſen an den Wappen- König des Hoſenband Ordens einzu-
ſenden, damit ſie zur Krönung eingeladen werden können. Die
zweite und dritte Bekanntmachung beziehen ſich auf das Koſtuum,
welches die Pairs und Pairinnen bei der Krönung anzulegen ha-
ben. Daſſelbe ſoll aus einem karmoiſinfarbenen, je nach dem
Range der Jndividuen, mit zwei, drei oder vier Streifen Herme-
lin oder Grauwerk beſetzten Sammetmantel und aus der ebenfalls
dem Range nach verſchiedenen Pair- Krone mit einer Kappe von
rothem Sammet und Hermelin beſtehen bei den Pairinnen ſoll
dieſe Krone mit Perlen beſetzt ſein, den Pairs aber iſt jede Ver
zierung von Edelſteinen oder Perlen an derſelben verboten.

Aus NewYork vom 16. v. M. iſt die Nachricht hier ein
gegangen daß die Behörden von Ober- Kanada den Jnſur-
genten- Chef Sutherland gefangen genommen haben.

Vermiſchtes.
Engliſche Blätter berichten aus Valparaiſo vom

17. Dec „Am 7. Dec. wurde die Stadt Valdivia, Haupt-
ort in der Provinz gleiches Namens durch ein Erdbeben, gegen
welches alle bisher in Chile erlebten unbedeutend waren, von
Grund aus zerſtört. Es fing an um 8. Uhr 5 Minuten Morgens
und dauerte bis 84 Uhr. Wahrend dieſer 10 Minuten war die
Bewegung des Bodens ſo heftig, daß die Menſchen ſich nur mit
genauer Noth halten konnten. Zugleich ereignete ſich ein Um
ſtand, der eine nähere Unterſuchung verdiente. Das Meer nam
lich, welches bei ſolchen Gelegenheiten nachdem es ſich bis zu
einer mehr oder minder beträchtlichen Höhe auf ſich ſelbſt zurück-
gedrangt hat, plötzlich und mit gewaltiger Strömung an das
Ufer zuruckzukehren pflegt, bot mehrere Tage lang eine ſolche
merkwuürdige Erſcheinung dar und kehrte dann allmählig und lang
ſam in ſein gewohntes Ufer zurück. Das Gluck hat übrigens ge
wollt, daß bei der Zerſtörung der Stadt nicht ein einziger Menſch
ums Leben gekommen iſt.

Vor Kurzem wurde zu Llanaſſa in Wales das fünfte
Kind eines Schmieds getauft, und bei der Feierlichkeit waren zu
gegen des Kindes Eltern, ſein Großvater und ſeine Großmutter,
ſein Urgroßvater und ſeine Urgroßmutter, und ſein Ur-Urgroßva-
ter, der eine ziemlich weite Strecke gegangen war, um der Taufe
beizuwohnen.

Drei Häuſer des Weilers la Colle wurden von einer
Lawine zertruümmert. Das eine dieſer Häuſer ward weniger zer-
truümmert, als von der Lawine begraben. Nach 33 Tagen, als
man bei der Aufräumung der Trümmer zu dieſem Hauſe gelangt
war, fand man in demſelben einen Mann und ein Mädchen noch
lebend und ſelbſt durchaus wohl vor. Durch Zufall befanden
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ſich beide zugleich mit einer Kuh und einer Ziege in einem Raum,
der erhalten blieb. Mit Kartoffeln und Brod erhielten ſie die
Thiere am Leben, und mit der Milch und dem Brode, welches
ſie beſaßen erhielten ſie ſich ſelbſt.

Jn Dublin hatte ein April Scherz beinahe zu Unru
hen geführt. Am letzten Maärz fand man an allen Straßen
Ecken einen Anſchlag, daß am folgenden Tage die Menagerie
unentgeltlich zu ſehen ſei; als aber am 1. April demzufolge eine
ungeheure Volksmaſſe ſich verſammelt hatte, fand ſich, daß ir
gend ein Spaßvogel die Einwohner in den April geſchickt hatte.
Die Polizei hatte ihre ganze Kraft nöthig, um das Stürmen der
Gartenthore zu verhindern

Ein trauriger, hoöchſt ſeltſamer Vorfall hat ſich in der

Gemeinde Arraye' (im Bezirk von Nancy) ereignet. Ein Knabe
von 7 Jahren war von ſeinem Lehrer in ein Zimmer geſperrt
worden, in welchem ſich auch ein Hahn befand. Sei es, daß
dieſes Thier die Gegenwart eines Mitbewohners nicht dulden
wollte, oder von dem Knaben gereizt wurde, kurz, es flog auf
ihn zu und brachte ihm drei Wunden am Kopfe und eine bedeu-
tende Wunde am Knie bei. Der Schreck des Knaben war ſo
groß, daß er nach 24 Stunden den Geiſt aufgab.

Die franz. Miſſionare ſcheinen in Jndien kein Gluck
zu haben. Der König von Tonkin, Meinh Mehn, ließ einen der
ſelben ſtranguliren, einen andern in Stücke zerſchneiden, und für
einen dritten ſinnt er eine neue Todesſtrafe aus.

Fonds- und Geld-Cours.

Berlin, v Pr. Cour. Pr. Cour,
St. Schuldjcy. (102 1023 Kur u. Nm. do. 4 1008
r. Engl. Obl. 30 4 1103 1023 do. do. do. 33 99
r. Sch. d. e 65 6473 Schleſiſche do. 4 10854
m. Obl. m. l. C. 4 1103 1023 rückſt. C. d. Km. 905

Nm. Jnt. Sch. do (4 102 do. do d. Nm. 905Berl. Stadt Obl. 4 1033 zZinsſch. d. Kn. 9035
Königsb. do. do. do d. Nm. 904Elbing. do. 44 Gold al marco. 2154 2143Danz. do. in Th. 433 Neue Duk. 185Weſtpr. Pfoöbr. A. 4 1018 FFriedrichsd'or 13 13
Gr. Hz. Poſ. do. 4 11043 1044 And. Goldmuün
Oſtpr. Pfandbr. 4 101 zen à 5 Thlr. 134 122
Pomm. Pfandbr. 4 1003. Disconto 4Pomm. Pfandbr. 85 10034 993

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 17. April.
Weizen 1 thl. 16 ſgr. 3 pf. bis 1 thl. 20 ſgr. pf-

Roggen 1 10 2Gerſte 226 3 27 6Hafer 18 9 222 65Magdeburg, den 14. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 36 40 thl., Gerſte 214 22 thl.
Roggen 30 31 Hafer 154 18

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 16. April: Nr. 8.

Fremden-Liſte.
Angekommene Fremde vom 17. bis 18. April.

Im Kronprinzen: Hr. Generolmajor v. Götze, Frau Ritter-
gutsbeſ. v. Anger u. Fräul. v. Stitecke a. Wülfingerode.
Hr. Kaufm. Baur a. Würzburg. Hr. Kaufm. Dupré a.
Mainz. Hr. Kaufm. Lengerke a. Potsdam Die Hrrn.
Mühlenbaumſitr. Hedrich u. Baum a. Gispereleben.

S S e



Stadt Zürch: Hr. Reg. Rath Hanewald a. Merſeburg.
Hr. Hofrath Schwabe a. Eisleben. Hr. Kaufm. Wahl a.
Kitzingen. Hr. Kaufm. Bauer a. Aachen. Hr. Kaufm.
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s Schwänen: Hr. Fabr. Flehring, Hr. Goldarbeiter Fiehring
u. Gymnaſiaſt Börner a. Weißenfels. Hr. Fleiſchermſtr.
Schönerſtedt a. Berlin.

Seidel a. Berlin. Schwarzen Bär: Mad., Blank a. Pforta. Hr. Kaufm.
Korb a. Chemnitz,

e ws T 7 GSÜÖÄVÄAa—n wenBekanntm achungen. Grund ſä tz e den wird, die erforderlichen Anordnungen zu
Bekanntmachung.

Mittelſt Reſcripts vom 18. v. Mts.
(Amtsblatt der Königl. Regierung zu Merſe
burg Stück 15. Seite 110) hat das Königl.
Finanz Miniſterium auf den Grund einer
Allerhöchſten Kabinets Ordre vom 31. Aug.
1824 verordnet, daß die Kontrole des Salz-
verbrauchs vom 1. Mai d. J. ab in dem
Saalkreiſe, ſoweit derſelbe dieſer Kontrole
noch vicht unterliegt, zur Beſeitigung
der uberhand nehmenden Salzde-
fraudationen eingeführt werden und
mit dem gedachten Tage in Wirkſamkeit tre-
ten ſoll.

Jndem ich hiernach die von des Königs
Majeßaät Allerhöchſtſelbſt vollzogenen Srund-
ſätze, nach welchen die Konttole des Salz
verbrauchs einzurichten iſt, nachſtehend publi-
cire, bemerke ich dabei Folgendes:

1) Wer gegen die Beſtimmungen des 9. 5,
ohne als Gemeindeſeller förmlich ange
nommen zu ſein, mit Satz handelt, ver
fällt in eine Geldſtrafe von 5 bis 50 Thlr.
oder 8rägiges bis 6 wöchentliches Gefäng-
niß.

2) Wer von einem andern als dem Gemein-
deſeller, oder aus einer andern Salznie-
derlage, als die iſt, zu welcher die Ge
meinde verwieſen worden, Salz entnimmt,
verfällt in eine Gildbuße von 1 bis 10
Thlr. oder in eine Sefängnißſtrafe von
24 Stunden bis 14 Tage.

3) Wer fremdes Salz einbringt, hat die
Confiecation des eingebrachten Salzes und
zugleich eine Geldbuße verwirkt, welche
dem doppelten Werthe deſſelben und wenn
ſolcher nicht 10 Thaler beträgt, dieſer
Summe gleichkommen ſoll. Die Strafe
wird im Wiederhoilungefalle verdoppelt, und
wenn die Geidbuße von dem Verurtheilten
nicht beizutreiben iſt, ſo tritt an deren
Stelle eine verhältnißmäßige Freiheits-

ſtrafe.
4) Die ad 3. gedachte Strafe trifft auch

die Gemeindeſeller, welche Salz aus einer
andern Saljzdebits Niederlage als die,
auf welche ſie angewieſen ſind, beziehen,
oder ſolches an Mitglieder anderer Ge-
meinden verkaufen.

5) Die Feſtſetzung vorſtehender Strafen ge
hört zum Reſſort der Königl. Provinzial,
Steuer Behörden

Sämmtliche Ortsbehörden und Einwohner
des Saalkreiſes haben fich hiernach gemeſſenſt
zu achten.

Halle, den 14. April 1838.
Der Landrath des Saafkreiſe.

v. Baſſewitz.

nach welchen die Kontrole des Salzverbrauchs
einzurichten iſt.

9. 41. Der jährliche Salzverbrauch der,
der Kontrole zu unterwerfenden Landestheile,
wird nach dem Satze von zwölf Pfunden pro
Kopf der geſammten Bevötkerung, einſchließ-
lich des Verbrauchs zur Viehfutterung, zum
Einſchlachten und zu den Gewerben, ermit-
telt, vom Miniſterio der Finanzen feſtgeſetzt,
und der betreſſenden Regierung bekannt ge
macht.

9 2. Die Regierung vertheilt das feſt-
geſetzte jährliche Salzverbrauchsquantaum den
Local Verhaltniſſen, als der Lebensweiſe in
Stadt und Land der Wohlhabenheit, dem
Viehſtande, den Gewerben 2c. angemeſſen,
auf die Gemeinden des betreffenden Landes-
theils. Das auf jede Gemeinde treffende
Salzverbrauchsquantum wird in ein derſelben
unentgeldlich zu ertheilendes Salzbuch einge-
tragen, und ſie mit deſſen Bezug an die ihr
bequem belegene Salzdebits Niederlage ge
wieſen. Auf Vorzeigung dieſes Salzbuchs
wird ſowohl der Gemeinde, als auch einzelnen
ihrer Mitglieder, welche es vorziehen möch
ten, ihren Salzbedarf direct aus der Nieder
lage zu beziehen, das Salz von der betreffen
den Salzdebits Niederlage, gegen Bezah
lung des geſetzlichen Preiſes verabfolgt, und
das jedesmal bezogene Quantum von dem
Verwalter der Niederlage im Salzbuche no-
tirt. Das Satizbuch wird vom Gemeinde
vorſtande aufbewahrt, und darf, bei Strafe
der Salzdefraudation, keiner andern Ge-
meinde oder deren Mitgliedern geliehen wer-
den, um darauf Salz zu beziehen.

H. 3. Die Vertheilung des auf jede Ge
meinde treffenden Salzquantums auf die ein
zelnen Haushaltungen, die Verabfolgung des
Salzes an dieſe, oder die Annahme eines
Gemeindeſellers, die Beſtimmung des Ver-
kaufspreiſes fur dieſen, nach Maaßgabe der
auf den Bezug des Salzes zu verwendenden
Koſten und der dem Seller zu gewährenden
Vergütung, ſo wie die Kontrole des Ver
kaufspreiſes, ſteht dem Gemeinde Vorſtande
zunächſt und ohne Einmiſchung einer Staats
behörde zu. In keinem Falle darf jedoch der
Gemeindevorſtand das Salz mit einer Abga
be zum Beſten der Gemeindekaſſe belegen.

F. 4. Wo noch keine vollſtändig geord-
nete Gemeinde Verfaſſung Statt findet, tritt
die Aufſicht und Mitwirkung des betreffenden
Landraths, in Beziehung auf die Ausfuüüh-
rung der Beſtimmung des vorigen H und der
Recurs an die Regierung, ein. Die Letztere
iſt auch ermächtigt, da, wo es nöthig gefun

treffen, daß der richtige Eingang des Salzes
in der Gemeinde geyörig nachgewieſen wird.

H. 5. Der freie Handel mit Salz in
den, der Kontrole des Salzverbrauchs unter
worfenen Landestheilen, iſt verboten. Nur
allein die Gemeindeſeller ſind zum Salzver
kaufe, jedoch unter der ausdrucklichen Ver
pflichtung, derechtigt, daß ſie, bei Strafe
als Salzdefraudanten behandelt zu werden,
das Salz nur aus derjenigen Salzdebits
Niederlage, auf welche ſie angewieſen wor
den, beziehen, und ſolches nur an Glieder
ihrer Gemeinde verkaufen.

9 6. Jede Gemeinde muß das derſelben
zugeſchriebene jährliche Salzverbrauchequan
tum im Laufe des Jahres aus der, derſelben
angewieſenen Salzdebits Niederlage vollſtän
dig beziehen. Sie iſt dafür verhafter, auch
verpflichtet, den etwanigen Mehrbedarf an
Salz aus derſelden Niederlage zu erkaufen.

H. 7. Die Salzdebits- Niederlagen fer-
tigen nach dem Schluſſe eines jeden Jahres,
auf den Grund der von ihnen darüber zu
führenden Regiſter, eine Nachweiſung der,
mit dem Bezug des ihnen zugetheilten Saiz-
quantums im Rückſtande verbliebenen GBemein
den, und ſenden dieſe Nachweiſung ſpäteſtens
am 15. Januar des folgenden Jahres dem
betreffenden Landrath zu. Dieſer veranleßt
die Gemeinden zur ſofortigen Beziehung des
Ruckſtandes, welcher nach der Wahl der Ge
meinden entweder in natura entnommen, oder
durch Entrichtung von zehn Silberpfennigen
(z Sildergroſchen) fur jedes ruückſtändige
Pfund Salz, an die betreffende Salzdebits
Niederlage abzelöſet werden kann. Spate
ſtens den 81. Januar zeigt der Landrath der
Regierung an, daß und in welcher Art der
Rückſtand bezogen worden und iſt die Re-
gierung ermächtigt, gegen Gemeinden, wet-
che bis dahin der Aufforderung des Landraths
nicht genügt haben, die erforderlichen Zwangs
maaßregeln ohne Verzug zu verfügen.

8. Den Gemeinden iſt es überlaſſen,
gegen ſolche ihrer Mitglieder, welche ſich der
Saljdefraudation ſchuldig oder verdächtig ge
macht, die ſpecielle Konſcription oder andere
angemeſſene Sicherungsmarßregeln, unter
Genehmigung des Landraths, oder auch auf
deſſen Erfordern, in Anwendung zu bringen.

H. 9. Dieſe Beſtimmungen treten drei
Monate nach erfolgter Pubiikation in Witk-
ſamkeit; das alsdann in den Gemeinden vor-
zefundene Salz, deſſen Ankauf aus den Nie-
derlagen des Staats nachgewieſen wird,
kommt auf das Zwangéqaantum in Abzug;



alles übrige wird als ausländiſches Salz an
genommen und nicht beruckſichtigt.

Berlin, den 19. Auguſt 1823.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gez.) v. Altenſtein. v. Kircheiſen.
v. Schuckmann. Graf v. Lottum.
v. Klewitz. Graf v. Bernstorff.

Bekanntmachung.
Der Müller Berger beabſichtigt, auf

der der Frau Baronin v. Eberſtein gehö
rigen ſogenannten Weſtenbreite in Brach
ſedter Marke, welche in Süden von einem
Ackerſtuücke der Witwe Bothe, in Oſten
und Norden aber von dem 42 Fuß breiten
Fahrwege nach Rieda, und in Weſten von
Gemeindeanger begränzt wird 70 Fuß vom
Wege entfernt, eine Bockwindmuhle zu er
bauen.

Jn Gemäßheit des 9 236. Allg. Landr.
Th. II. Tit. 15. fordere ich Alle, die gegen
dieſe Anlage etwas einwenden zu können ver
meinen hierdurch auf ihre Proteſtationen
bis zum 15. Juni c. bei mir einzureichen.
Spater eingehende Widerſprüche können

nicht berückſichtigt werden. Uebrigens muß
jede desfallſige Reclamation bei Vermeidung
der geſetzlichen Stempelſtrafe auf einem Stem-
pelbogen von 5 Sgr. geſchrieben werden.

Halle, den 26. März 1838.
Der Landroth des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Die Erbauung eines Nebengebäudes und

einer Aſchengrube bei dem neuen Schulhauſe
auf dem Petersberge, veranſchlagt auf
209 Thlr. 25 Sgr. 6 Pf. ſoll

den 25. April d. J., 11 Uhr,
an den Mindeſtfordernden auf dem Rathhau-
ſe verdangen werden. Der Termin beginnt
punktlich und endet, ſobald der Deputirte die
Licitation geſchloſſen hat.

Halle, den 16. April 1838.
Der Magiſtrat.

Nachverzeichnete Briefe ſind an die de-
ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen geweſen
und deshalb zurückgeſandt worden. Die
Abſender werden zur ſchleunigen Abholung
und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An Hrn. Probſt N. N. in Chmin.
2) An Hru. Prediger Mohr in Roſow.
3) An Hrn. Albers in Berlin. 4) An
Gottfried Beck in Stettin. 5) An
Frau Koltze in Friedrichsſchwerz.
6) An Chriſtiane Merker in Wet-
tin. 7) An Röschen Kaufmann in
Deſſau. 8) An den Gaſtgeber im grünen
Baum in Gehrau. 9) An Hrn. Sie-
gismund Stadtmann in St. Goars

Ohme in Z. itz.
Halle, den 17. April 1838.

Königl. Poſt Amt.
Göſchel.

Nothwendiger Verkauf
bei dem Königl. Landgericht zu

Halle.

gene, dem Koſſath Johann Andreas
Köcke gehörige Grundflück nach der, nebſt
Hypothekenſchein und Bedingungen in der
Regiſtratur einzuſehenden Taxe, abgeſchätzt
auf 863 Thlr. 17 Sgr. 11 Pf. ſoll
am 19. Mai 1838, Vormittags 11 Uhr,

vor dem Deputirten Hrn. Oberlandesgerichts-
Aſſeſſor Rum moel an ordentlicher Gerichts
ſtelle ſubhaſtirt werden.

Bekanntmachung.
Höherer Beſtimmung gemäß ſoll das in

der Nähe der Neu Muhle hierſelbſt sub No.
1050. am Schloßplatze belegene, zu einem
Taxwerthe von 2800 Thlr. amtlich abgeſchätzte

Haus, in welchem bisher die Mahl und
Schlachtſteuer erhoben wurde, von der unter
zeichneten Behörde den

1. Mai d. J., Vormittag 10 Uhr,auf dem hieſigen Pockhofe zum öffentlichen

meiſtbietenden Verkauf geſtellt werden.
Die Verkaufsbedingungen liegen ſowohl

auf dem hieſigen Packhofe ols auf der Steuer
Expedition, dem ehemaligen Thiemen-
ſchen Hauſe, fur Kaufluſtige zur Einſicht be
reit und werden außerdem noch im Termine
ſelbſt öffentlich bekannt gemacht.

Halle, den 12. Apiil 1838.
Königl. Haupt-SteuereAmtkt.
Subhaſtations-Patent.

Das zu Domnitz sub No. 41. belege-
ne, dem Stellmachermeiſter Chriſtoph
Walther und deſſen Ehefrau Johanne
Chriſtiane geb. Klocke gehörige Haus
nebſt Zubehör, nach der, nebſt dem neueſten
Hypothekenſcheine und den Bedingungen in
der Regiſtratur einzuſehenden Toxe, abge-
ſchätzt auf

243 Thlr. 10 Sgr. Cour.
ſoll in termino

den 21. Juli d. J.
Nachmittags 4 Uhr,

an gewöhnlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer
den.

Löbejüün, den 7. April 1888.
Vermöge Auftrags.

Königl. Preuß. Gerichts Amt.
Wahn.

Einige Hundert gute alte Dachſteine wer
den verkauft, Glaucha an der Kirche No. 2014.

J
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Das zu Diemitz unter No. 61. bele

hauſen. 10) An den Papiermachergeſellen

3
3

Die Sommerlektionen der lateiniſchen
Schule im hieſigen Waiſenhauſe nehmen am
30. April ihren Anfang. Neue Schuler für
dieſetben bitte ich am 26. April zwiſchen 1
5 Uhr oder am 27. April zwiſchen 8 12
Uhr bei mir anzumelden.

Halle, den 15. April 1888.
Schmidt,

Condirektor der Franck. Stiftungen.

Etabliſſement.
Einem hochgeehrten Publikum zeige

ich ergebenſt an, daß ich mich als Stu
ben Maler dahier etablirt habe. Da
ich im Stande bin, jede Art von Stuben
Malerei nach dem neueſten Geſchmack
auszufuühren, ſo hoffe ich mir ſowohl hin
ſichtlich der Arbeiten ſelbſt, als auch ih
rer Preiſe den gewünſchten Beifall zu
zu erwerben. E. M. Klock,

wohnhaft beim Schuhmacher Herrn
Pax, alter Markt No. 697.

Einen Lehrling wünſcht der Buchbinder
Lincke, Moritzkirchhof.

So eben iſt erſchienen und bei C. A.
Schwetſchke und Sohn in Halle
zu haben:

Das Jubelfeſt der Freiwilligen
in Halle am 17. März 1838.
(Die ausfuührliche Beſchreibung des Feſtes
und die bei demſelben gehaltenen Reden.)
gr. 8. Velinpapier geh. Preis 5 Sgr.
Filz- und Seiden Hüte neueſter Fogçon

empfiehlt in reichhaltigger Auswahl zum bil-
ligſten Preiſe C. Zanders Wwe,

gr. Ulrichſtroße No. 78.

Eine vieljährig erfahrene, mit guten Zeug
niſſen verſehene Land Wirthſchafterin, ſucht
von jetzt an ein onderweites Unterkommen.
Näheres ertheilt der Kommiſſionär J. G.
Fiedler in Halle.

Eine Lehrerfamilie kann von Oſtern ab
einen oder zwei Schüler welche hieſige Schu
len beſuchen, bei ſich in Penſion nehmen. De
nenſelben wird Nachhülfe in jeder Wiſſen
ſchaft, und auf Wunſch auch Unerricht in
der Muſik ertheilt.

Näheres in der Expedition dieſes Blattes.

Einen Lehrling ſucht der Tiſchlermeiſter
Letius, Ranniſche Straße No. 542.

Einen Lehrling wünſcht zu haben der

Tiſchler Kretſchmann in der Bruder-
ſtraße.

An
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